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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichflich
Diese allgemeine bauaußichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten.

Diese allgemeine bauaußichtliche zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.11-'1226 vom 3. August 2000, geändert durch den Bescheid vom 4. Dezemb€r 2002.
Der Gegenstand ist erstmals am 17. August 1998 allgemein bauaufsichüich zugelassen worden.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Veruvendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinr-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Veruender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Weöeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung müssen den Hinweis 'Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widenuflich erteilt. Die
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1,1 Zulassungsgegenstand
1 .1 .1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung des dämmschich!

bildenden Baustoffs, "BS 90-K'genannt, und seine Verwendung für Bauteile und Sonder-
bauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden und bei
denen er für die Einstufung der Bauteile in eine Feuenviderstandsklasse nach DIN 4102
erforderlich ist.
Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines wärmedämmenden
Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere öffnungen werden durch den sich
bildenden Schaum ausgefüllt. Dabei entsteht kein nennenswerter Blähdruck.

1.1.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "BS 90-K' ist bei Aufbringung auf massive, mrnera-
lische oder metallische Baustoffe ein schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse
DlN4102-Bl) nach DIN 4102-1 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bau-
stoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen -.

1.1.3 'BS 90-K' ist ein weicher, pastöser, spachtelfähiger Baustoff, in den Farbtönen Gelb,
Grau und Rot, der im Wesentlichen aus den blähfähigen Substanzen und Bindemittel
besteht.

1.2 Anwendungsbereich
'1.2.'l Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur für solche Anwendungsfälle, bei denen

im Brandfall der Wärmedurchtritt durch Fugen und Öffnungen arvischen oder im Innem
von werksmäßig vorgefertigten Elementen feueruiderstandsfähiger Bauteile und Sonder-
bauteile durch das Aufschäumen des Baustoffs behindert werden soll.

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht für die großflächige Verwendung des
Baustoffs als dämmschichtbildendes BrandschuEsystem auf der Oberfläche von Stahl-
bauteilen zur Erhöhung der Feuenividerstandsdauer der Bauteile.

1 .2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen Bauteile und
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feueruvider-
standsklasse eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prü,fzeugnisses oder einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (e nach Bauprodukt). Die in diesen Nachweisen enthaltenen
Konstruktionseinzelheiten bezüglich der Venvendung des Baustoffs sind zu beachten
(2. B. bezüglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken).

1 .2.4 Der Baustoff darf nicht in Feuchträumen oder vergleichbaren Bereichen mit hoher
Feuchtebeanspruchung venivendet werden. Er darf ständiger, unmiftelbarer Nässe (2. B.
nicht abtrocknendem Schwitzwasser) sowie unmittelbaren Witterungseinflüssen - wie ins-
besondere Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung - nicht ausgesetzt werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1
2 .1 .1

EigenschafGn und ZusammenseEung
"BS 90-K' ist ein weicher, pastöser, spachtelfähiger Baustoff, und muss im Wesenflichen
aus den blähfähigen substanzen und Bindemittel bestehen. Dem Baustoff dürfen bis ztr
0,62 Gew.% Eisenoxidpigmente, bezogen auf die Gesamtrezeptur, zur
genannten Farbtöne beigemischt werden. Die beim Deutschen Institut
Berlin, hinterlegte ZusammenseEung ist einzuhalten.
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2.1.2 Bei den Eigenschaften des Baustoffs müssen im Liefezustand folgende Werte - geprüft
nach den "Zulassungsgrundsätzen für dämmschichtbildende Baustoffe" des Deutschen
Instituts für Bautechnik, Berlin und bezogen auf die Grundausführung - eingehalten
werden:

> 1260 kg/m'1 10 %
2 80o/o

(geprüft bei 105'C über 3 Stunden)
17Q o/o

(geprtlft bei 450 'C über 20 Minuten)
> 5,0faches der Probendicke
(geprüft bei 450'C über 20 Minuten
ohne Gewichtsauflage)

2.1 .3 "BS 90-K" muss bei Verwendung zwischen massiven mineralischen oder metallischen
Baustoffen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-Bl)l erfüllen.

2.1.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeinträchtigt
werden, sind Alterungsprüfungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden,
durchzuführen. Die Ergebnisse dürfen von den bei den Zulassungsprüfungen festge-
stellten Werten nicht wesentlich abweichen.

2.2 Herctellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.
2.2.2 Kennzeichnung

Die Verpackung des Baustoffs muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Län-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.
Jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem Aufdruck
sehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:
- "BS 90-K'
- Übereinstimmungszeichen (ü-Zeichen) mit

- Name des Herstellers
- Zuf assungsnummer: 2-19.11-1226
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk
Herstellungsjahr
Baustoffklasse schwerentflammbar (DlN 4'lO2-81) bei Veruvendung zwischen massi-
ven, mineralischen oder metallischen Baustoffen

Dichte:
- Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen:

- Masseverlust durch Erhiten:

- Schaumhöhe:

ooer

2.3
2.3.1

Ubereinstimmun gsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Baustoffs "BS gO-K, mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem
ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen produktionskontrolle
und einer regelmäßigen Fremdübenivachung einschließlich einer Erstprüfung des Bau-
stoffs nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Brandverhalten von Baustotfen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Pütungen (Ausgabe Mai 1998)

DIN 4102-1:
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Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ-
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Baustoffs eine
hierfür anerkannte Zertmzierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle
einzuschalten.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene ProduKionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vozuneh-
mende kontinuierliche Übenivachung der ProduKion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten BauproduKe den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene ProduKionskontrolle soll min-
destens die in der "Richtlinie für die Überuachung der Herstellung von dämmschicht-
bildenden Baustoffen" - in der jeweils geltenden Fassung - aufgeführten Maßnahmen ein-
schließen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des BauproduKs bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bal. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene ProduKionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Übenrvachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unvezüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erfordedich - die betreffende Prüfung unverzüglich
zu wiederholen.

2.3-3 Fremdüberuvachung
ln jedem Herstellwerk ist die werkseigene ProduKionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch areimal jährlich. Für die Durch-
führung der Übenivachung ist die "Richtlinie für die Übenivachung der Herstellung von
dämmschichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts für Bautechnik in der jeweils
geltenden Fassung maßgebend.
lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Baustofis durchzuführen,
sind Proben für Prti,fungen nach der "Richtlinie für die Übenivachung der Herstellung von
dämmschichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu prüfen und können auch
Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen
nach Abschnitt 2.1 zu erftillen. Die Probenahme und Prürfungen obliegen jeweils der aner-
kannten Überuachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdübemachung sind mindestens fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten
Verlangen vozulegen.
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Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustofb gemäß Abschnitt 2.1 .4 hat die fremd-
übenrvachende Stelle spätestens zu Beginn der Fremdüberuvachung Rückstellproben zu
entnehmen. Die Rückstellproben sind bei der Prüfstelle auszulagem und nach den in
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeiträumen auf ihre Alterungsbeständigkeit zu überprufen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

3.'1 Die Anordnung von "BS 90-K" in oder auf Bauteilen bzw. Fertigelementen muss so erfol-
gen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische Beschädigungen sichergestellt
ist. Gegebenenfalls angebrachte Deckschichten dürfen das Schäumverhalten des Bau-
stoffs nicht behindern; das ist bei den Bauteilprüfungen nach Abschnitt 1.2 nachzuweisen.

3.2 Der Baustoff darf nicht in Feuchträumen oder vergleichbaren Bereichen mit hoher Feuch-
tebeanspruchung verwendet werden. Er darf ständiger, unmittelbarer Nässe (2. B. nicht
abtrocknendem Schwitzwasser) sowie unmittelbaren Witterungseinflüssen - wie insbe-
sondere Schlagregen, FrosfTau-Wechsel, UV-Einstrahlung - nicht ausgesetä werden.

3.3 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen müssen so vor-
genommen werden, dass die für das jeweilige Bauteil vorgesehene Materialmenge erhal-
ten bleibt.

3-4 Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des
Baustoffes, insbesondere seine Anwendung beheffend, vertraut machen.

Prof. Hoppe
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Baden-Württemberg:

Bayem:

Bedin:

Brandenburg:

Bremen:

Hambue:

Hessen:

Mecklenbu|g-Vorpommem:

Stand: Mai 2005

Rechtsgrundtagen für die Erte ung
allgemelner bauaulsichdlcher (baurechtticher) Zulassungen

nach den Landesbauordnunoen

S18 und S21 der Landesbauordnung filr Baden_Würnemberg (LBO) jn der Fassung vom
8. August 1995 (cBt. S. 6.t7), zubta geändert durch cesets vom 19. Oktober 2OO4 (cBt. S. 771)

Art.20 und Art.23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (cVBt. S. 434.
ber. 1998 S. 270), zuletzt geändert durch S7 des GeseL vom 27. Dezember 1999
(cvBt. s. 532)

$ 19 und S 21 der Bauordnung für Bedin (BauOBln) in der Fassung vom 3. September.lggT
(GVBI. s.421), zureLt geändert durch Artiker xLV des cesetes vom 16. Juri 2ool (cvBr.
s. 260. 27.1)

S 15 und S 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 10. Juti 2003 (cVBt. I S. 210)

S 21 und S 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Mäz 1995 (Brem. GBt.
5.211), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 15 der cesetse vom 8. April 2003 (Brem. cBl.
S. 159 und S. 147, 151)

S 20a und S 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juti 1986 (HmbcVBt S. 183),
zuletzt geänded durch ceseE vom 5. OKober 2OO4 (HmbcVBl S. 3ZS), in Veöindung mit
Zifi. 3 der Verordnung über die übertragung bauaufsichflicfier Enbcheidungsbetugnisse auf das
Deutsche lnstitut ftir Bauüechnik (DtBt-VO) vom 29. November 1994 (HmbcVBt S. 301, 310)

S 17 und S 20 Hessische Bauodnung (HBO) vom 18. Juni2OO2 (GVB|. tS.274)

S18 und S21 der Landesbauordnung für Mecklenburg_Vorpommem (LBauO tGV) in der
Fassung der Bekannünachung vom 6. Mai 1998 (cVOBl. M_V S. 46g ber. S. 612), zuteet geän-
derl durch c€seE vom 16. Dqzember 2OO3 (GVOBI. Itr|-v S. 690)

S 25 und S 27 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der
Bekann[nachung vom 10. Februar 2OO3 (Nds.cVBt. S. 89)

s21 und s24 der Bauordnung für das 'Land Nordrtrein-westrabn - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 1.Mä22000 (GV.NRW S.256), zuleä geändert durch Artiket I des
GeseEes vom 4. Mai 2OO4 (GV.NRW. S. 259)

S 19 und S 22 der Landesbauordnung Rheintand-phtz (LBauO) vom 24. Novenber.t998 (cVBt.
s. 365), zuletzt geändert durch Artiket3 des ceseEes vom 19. Dezember 2001 (GVB|. s. 303.
304)

S 19 und S 22 der Bauordnung ftir das Saadand (LBO) vom 1g. Februar 2OO4 (Amtsbt. S. g22), in
Verbindung mit S 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur übertragung von Betugnissen der obersten
Bauaufsichtsbehörde auf das Deutscire Institut für Bautechnik vom 20. Juni .1996 (Amtsbr.
s .750)

S 18 und S 21 der Sächsischen Bauodnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächscvBt. S. g6)

S 21 und S 24 der Bauordnung Sachsen-Anhatt (BauO LSA) vom 9. Februar ZOOI (cVBt. LSA
S. 50), zuletzt geändert durch Artiket 5 des cesetes vom 19. Juli2OO4 (cVBl. LSA S. il08)

S24 und S27 der Landesbauordnup 
Fl.q": Land Schteswig_Hotstein in der Fassung derBekanntmachung vom 10. Januar 200ö-(GVoBt. Scht._H. S. +i,-b"r. s'its1, zutetrt geändert

durch Gesets vom 20. Dezember 2oO4 (cvOet. Scht.-H. S. tZ+gi

S 21 und S 23 de.Thüringer Bauordnung CIhürBO) vom 16. Mätz 2OO4 (cVBt. TH S. 349)

N iedeßachsen:

Nodrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen;

Sachsen-Anhalt:

Sci leswig-Holstein:

Thüring€n:


